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7746 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

über den Beschluss des Nationalrates vom 5. Juli 2007 betreffend Kooperationsabkommen 
über ein globales ziviles Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits 
samt Erklärung 

Der Rat der Europäischen Union hat im Mai 2005 der Europäischen Kommission das Mandat für die 
Verhandlungen mit der Republik Korea bezüglich der Kooperation im Satellitennavigationsbereich 
übertragen. 
Diese Verhandlungen haben in kurzer Zeit zum Erfolg und zur Paraphierung des vorliegenden 
Abkommens am 12. Jänner 2006 geführt. Da das Abkommen sowohl Angelegenheiten im 
Kompetenzbereich der Gemeinschaft als auch der Mitgliedstaaten regelt, war es als gemischtes 
Abkommen zu schließen und bedarf daher der Genehmigung sowohl durch die Europäische 
Gemeinschaft als auch durch alle Mitgliedstaaten. 
Das zwischen den Vertragsparteien gemeinsam formulierte Ziel ist die Einrichtung und der Ausbau der 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Republik Korea auf dem Gebiet des zivilen 
Satellitennavigationsprogramms GALILEO. 
Österreich hat in den entsprechenden EU-Gremien die im Rahmen des Mandats von der Europäischen 
Kommission erzielten Verhandlungsergebnisse anerkannt und die Inhalte der Kooperation unterstützt. 
Die Realisierung des Projektes GALILEO als europäisches Satellitennavigationssystem ist von 
strategischem verkehrs-, technologie- und auch sicherheitspolitischem Interesse sowohl für die EU als 
auch für Österreich. Aus österreichischer Sicht ist die Zusammenarbeit mit Drittländern und deren 
Einbindung in das Programm GALILEO sehr wichtig, um die globale Komponente des GALILEO 
Systems zu stärken. Eine möglichst breite Basis der Kooperation mit Drittländern und die Einbindung der 
daraus zu erzielenden zusätzlichen Finanzmittel werden als entscheidende Faktoren für die erfolgreiche 
Realisierung des gesamten Programms GALILEO erachtet. 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und gesetzesergänzend, enthält aber keine 
verfassungsändernden bzw. verfassungsergänzenden Bestimmungen und hat nicht politischen Charakter. 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 1 zweiter Satz B-VG ist nicht erforderlich, 
da keine Angelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 B-VG zur Überführung des 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand beschlossen, dass der gegenständliche 
Staatsvertrag gemäß Artikel 49 Absatz 2 B-VG dadurch kundzumachen ist, dass die dänische, englische, 
estnische, finnische, französische, griechische, italienische, lettische, litauische, maltesische, 
niederländische, polnische, portugiesische, schwedische, slowakische, slowenische, spanische, 
tschechische, ungarische und koreanische Sprachfassung durch Einsichtnahme im Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie aufliegen. 
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Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 17. Juli 2007 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Karl Boden. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde ebenfalls Bundesrat Karl Boden gewählt. 

Der Ausschuss für Verkehr, Innovation und Technologie stellt nach Beratung der Vorlage am 17. Juli 
2007 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2007 07 17 

 Karl Boden Elisabeth Kerschbaum 
 Berichterstatter Vorsitzende 


